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(10) Für die Überführung von Sportbooten über 
die Gewässer der Volksrepublik Polen zu den Kü
stengewässern der Deutschen Demokratischen Repu
blik zu nationalen oder internationalen Sportveran
staltungen gelten Sonderbestimmungen, die den Sport
verbänden jährlich mitgeteilt werden.“

§ 2

Diese Anordnung tritt am 19. August 1971 in Kraft.

Berlin, den 30. Juli 1971

Der Minister 
für

Nationale Verteidigung

Der Minister des Innern 
und

Chef der Deutschen 
Volkspolizei

I. V.: V e r n e r 
Admiral

D i c k e l
Generaloberst

Berichtigung

Die Verordnung vom 24. Juni 1971 über die Neufas
sung von Regelungen über Rechtsmittel gegen Entschei
dungen staatlicher Organe (GBl. II S. 465) ist wie folgt 
zu berichtigen:
Der unter Ziff. 3 der Anlage aufgeführte § 6 der Ver
ordnung vom 15. Oktober 1952 über die Übertragung 
der Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(GBL S. 1057) erhält im letzten Absatz folgende Fas
sung:

„(7) Bei Entscheidungen der Außenstelle/Arbeits- 
gruppe des Liegenschaftsdienstes in Angelegenheiten 
des Liegenschafts- und des Wirtschaftskatasters gel
ten Abs. 1 Satz 1 und Satz 3, Abs. 2 Satz 1 und Satz 3, 
Abs. 3 Satz 1 und Absätze 4 bis 6 entsprechend.“

In dem unter Ziff. 20 der Anlage aufgeführten § 30 
Abs. 1 der Verordnung vom 22. September 1962 zur Er
haltung und Förderung der Gesundheit der Werktäti
gen im Betrieb — Arbeitsschutzverordnung — (GBl. II 
S. 703) muß der 4. Satz „Die Beschwerde hat keine auf
schiebende Wirkung.“ gestrichen werden.
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